
 

 
 

 
Beschlussauszug 

aus der 
Sitzung des Ortsrates Merzig  

vom 04.06.2025 

 
Top 5 Bebauungsplan "Vordere Rieffstraße" in der Kreisstadt Merzig, Stadtteil Merzig-

Kernstadt 
Beschlüsse  
1. Zur Billigung des Entwurfes,  
2. Zur Veröffentlichung im Internet und Auslegung als frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB, 
3. Zur frühzeitigen elektronischen Beteiligung der Behörden und  
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 
1 BauG i.v.m. § 2 Abs. 2 BauGB 

 
Frau Bastian informiert den Ortsrat.  

 

Beschluss: 

Der Stadtrat billigt den vom Büro Kernplan vorgelegten Entwurf des Bebauungsplanes, beste-
hend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung. 
 
Ferner beschließt der Stadtrat die frühzeitige Veröffentlichung im Internet / Auslegung gem. § 3 
Abs. 1 BauGB sowie die elektronische Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange und der Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 1 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB, die von der 
Planung betroffen sein können. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Veröffentlichung im Internet / Auslegung sowie elektroni-
sche Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB, § 4 Abs. 1 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB durchzuführen.  
 
Die BürgerInnen werden gem. § 3 Abs. 1 BauGB frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung unterrichtet. Hierauf wird in ortsüblicher Bekanntmachung hingewiesen. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Pla-
nung berührt sein kann, sowie die Nachbargemeinden sind gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und § 2 Abs. 
2 BauGB elektronisch zu benachrichtigen und zu beteiligen. 
Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und der Auslegung sind gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
mit dem Hinweis, dass Äußerungen während der Veröffentlichungsfrist von jedermann elektro-
nisch per Mail oder bei Bedarf schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, 
ortsüblich bekanntzumachen.  
 



Der Stadtrat beschließt für das Verfahren, analog zu den Empfehlungen im Einzelhandelskonzept 
aus 2024, eine maximale Verkaufsfläche für Lebensmittel von maximal 3.500 qm. 
 
Abstimmungsergebnis: 

 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

10 0 0 

 

 
 


	Niederschriftsauszug

